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AUSZUG AUS DEM BUNDESBRIEF VON 1291

Im Namen Gottes, Amen.

Es ist ehrbares Herkommen und dient dem gemeinsamen Wohl, dass Bünde
und Abmachungen, die Ruhe und Frieden fördern, mit Brief und Siegel
gefertigt werden.
Darum sei es jedermann kundnetan, dass die Männer des Landes Uri und
die Talnemeinden von Schwyz sowie die Männer von Untervalden, des
untern Tales, in Anbetracht der Gefahren (der Arglist) der Zeit und
um sich und ihre Habe besser schützen und im alten Recht zu wahren,
sich das Treuwort versprochen haben, einander mit Hilfe, Rat und
Förderung, mit Leib und Gut, mit aller Kraft und vollem Einsatz
beizustehen, innerhalb der Täler und ausserhalb, gegen alle und einzelne,
die ihnen oder einem von ihnen Gewalt antun, Beleidigung zufügen
oder gegen Leib und Gut böswillig vorgehen sollten.
Und es hat jede Talgemeinde der andern gelobt, ihr im Notfall gegen
jeden böswilligen Angriff zu Hilfe zu kommen und angetane Unbill zu
vergelten, auch auf eigene Kosten und Gefahr.
Und sie haben das geschworene mit erhobener Schwurhand und ohne
Hintergedanken und haben so mit dieser gegenwärtigen Urkunde den alten
eidlich ekräftigten Bund der Eidgenossen aus den drei Tälern erneuert.
Immerhin soll jeder Talbewohner, der einem Herrn dienstnflichtig ist,diesem nach seinem Stand Untertan sein und dienen, wie es sich ge-
bührt.
Wir haben aber auch durch gemeinsamen Beschluss und ebenso einhellig
gelobt und verordnet, dass wir in unsern Tälern keinen Richter
anerkennen oder auch nur aufnehmen wollen, dem dieses Amt um Geld oder
Geldeswert übertragen worden oder der nicht unser Landsmann oder
Talbewohner wäre.
Sollte unter den Bundesgenossen ein Streit entstehen, dann sollen die
Erfahrensten unter ihnen zusammentreten und den Hader gerechterweise
schlichten. Und welcher Teil den Schiedsspruch verschmäht, dem solltendie andern Eidgenossen entgegentreten.

Jedermann hat dem Richter seines Tales zu behorchen, und andernfalls
hat er selber den Richter im Tal anzugeben, dem er rechtmässig
unterstellt ist. Wenn sich aber einer dem Urteil widersetzt und daraus
einem Eidgenossen Schaden erwächst, so sind alle Verbündeten gehalten,den Widerspenstigen zur Genugtuung zu zwingen.
Wenn aber unter den einzelnen Bundesgenossen Krieg oder Zwistigkeit
ausgebrochen wären und ein Teil des Streitenden weigert sich, den
eidgenössischen Schiedsspruch anzuerkennen oder Genugtuung zu leisten,
so ist es Pflicht der übrigen Verbündeten, den andern Teil zu schützen
Diese so geschriebenen und zum gemeinsamen Wohl verordneten Beschlüsse
sollen, so Gott will, ewig dauern. Und zur Erwahrung dessen ist diese
Bundesurkunde auf Verlangen der vorgenannten Talgemeinden ab^efasst
und mit den Siegeln der drei benannten Gemeinden und Täler gehörig
versehen worden.
Also geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.
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